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Die Erarbeitung von Hinweisen auf beabsichtigte, vor
bereitete, versuchte oder bereits durchgeführte staats
feindliche Handlungen, angrenzende schwere Straftaten 
der allgemeinen Kriminalität und andere feindlich-negative 
Handlungen.

Die Feststellung und Aufklärung operativ bedeutsamer Vor
kommnisse, insbesondere die Feststellung der Ursachen, 
von Hinweisen auf feindlich-negative Handlungen, von 
eingetretenen und möglichen Schäden u. a. Auswirkungen, 
die Mitarbeit in Expertenkommissionen u. a.

Die Erarbeitung von Informationen und Beweisen zum Nach
weis des dringenden Verdachts von Straftaten auf der Grund
lage bereits vorliegenden operativen Materials, insbeson
dere zu den objektiven und subjektiven Tatbestandsmerk
malen sowie zur allseitigen Aufklärung der Persönlichkeit 
der Verdächtigen.

Der Einsatz zur Einleitung und Realisierung schadensver
hütender und vorbeugender Maßnahmen, insbesondere zur 
unmittelbaren Verhinderung feindlich-negativer Handlungen, 
zur Gewinnung von Informationen über vorhandene begün
stigende Bedingungen und Umstände, deren Ausnutzung durch 
den Feind sowie verursahhte bzw. zu- erwartende Schäden 
u. a. Auswirkungen, zur Kontrolle der Wirksamkeit einge
leiteter Maßnahmen zur Aufrechterhaltung bzwe Wiederher
stellung von Sicherheit und Ordnung u„ a.


